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SATZUNG des gemeinnützigen Vereines 

„Babyhilfe Deutschland e.V.“ 
vom 22.04.2004 i.d.F. der Änderung vom 10.05.2004 

§ 1  
Name und Sitz 

Der Verein führt den Namen „Babyhilfe 
Deutschland e.V.“ Der Verein hat seinen Sitz 
in Dresden. 

§ 2 

Zweck 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sin-
ne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2) Zweck des Vereins ist die umfassende 
Aufklärung der Bevölkerung über die Ge-
fahren lebensgefährlicher Baby- und Klein-
kindererkrankungen, insbesondere des 
plötzlichen Säuglingstodes und über ent-
sprechende Präventionsmöglichkeiten. Un-
ter anderem soll die Aufklärung der Bevöl-
kerung über die nachfolgenden, nicht ab-
schließend genannten Projekte erreicht 
werden: Druck von Faltblättern für 
Schwangere und für Eltern, Druck von Pla-
katen, der Betrieb von Internetseiten, pro-
fessionelle Presse- und Medienarbeit und 
die Organisation professioneller Hilfe für 
betroffene Familien. Darüber hinaus soll 
der Verein die Organisation von Fortbil-
dungen und Schulungen für alle Berufs-
gruppen, die mit lebensgefährlichen Baby- 
und Kleinkindererkrankungen in Berührung 
kommen können, anstreben. Als Adressa-

ten kommen neben Ärzten, Hebammen, 
Kinderkrankenschwestern und Kranken-
schwestern insbesondere auch Polizisten 
und Staatsanwälte in Betracht, um den 
Umgang mit Notsituationen zu schulen und 
daraus Dienstanweisungen zu entwickeln. 
Der Satzungszweck wird verwirklicht ins-
besondere durch die Zuwendung von Ver-
einsmitteln an gemeinnützige Körperschaf-
ten, die dieselbe Zielstellung haben wie 
der Verein.  

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er ver-
folgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli-
che Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur 
für die satzungsgemäßen Zwecke verwen-
det werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck der Körperschaft fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 

§ 3 
Mitgliedschaft, Eintritt 

Mitglied des Vereines können natürliche und 
juristische Personen werden. Über den 
schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet 
der Vorstand. Er ist bei Ablehnung des An-
trages nicht verpflichtet, dem Antragsteller 
die Gründe der Ablehnung bekanntzugeben. 
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§ 4 
Mitgliedschaft, Verlust 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, 
Austrittserklärung oder Ausschluss. 

(2) Der jederzeit mögliche Austritt erfolgt 
durch eine schriftliche Erklärung an die Bun-
desgeschäftsstelle. 

(3) Ein Mitglied, das in erheblichem Maß 
gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat, 
kann durch mit ¾-Mehrheit gefassten Be-
schluss des Vorstands aus dem Verein aus-
geschlossen werden. Vor dem Ausschluss ist 
das betroffene Mitglied persönlich oder 
schriftlich zu hören. Die Entscheidung über 
den Ausschluss ist schriftlich zu begründen 
und dem Mitglied zuzusenden. Es kann in-
nerhalb von einer Frist von einem Monat ab 
Zugang schriftlich Berufung beim Vorstand 
einlegen. Über die Berufung entscheidet die 
Mitgliederversammlung. Macht das Mitglied 
vom Recht der Berufung innerhalb der Frist 
keinen Gebrauch, unterwirft es sich dem 
Ausschließungsbeschluss.  

Als erheblicher Verstoß ist auch die Nichtzah-
lung des Vereinsbeitrages ohne hinreichen-
den Entschuldigungsgrund anzusehen. Das 
Mitglied ist vor Ausschluss mittels Einwurf-
einschreibens letztmalig zur Zahlung binnen 
einer Frist von zwei Wochen ab Zugang des 
Schreibens aufzufordern und gleichzeitig der 
Ausschluss anzudrohen. Im Wiederholungs-
falle ist diese Mahnung entbehrlich. 

(4) Das Erlöschen der Mitgliedschaft wird 
zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres 
wirksam. 

§ 5 
Vereinsregister/ Geschäftsjahr 

(1) Der Verein ist in das Vereinsregister 
einzutragen. 

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 6 
Beiträge 

(1) Von den Mitgliedern wird ein Beitrag 
erhoben, den die Mitgliederversammlung 
festsetzt. Die Beitragszahlung erfolgt jähr-
lich und zwar im 1. Quartal des Jahres im 
Lastschrifteneinzugsverfahren. Vom Erfor-
dernis des Lastschrifteinzugsverfahrens 
kann mit Zustimmung des Finanzvorstandes 
im Einzelfall abgesehen werden. 

(2) Der Vorstand kann auf Antrag den Beitrag 
aus sozialen Gründen ermäßigen und Mitglie-
der im Übrigen zu ehrenamtlichen Mitglie-
dern berufen. 

(3) Es bleibt den Mitgliedern unbenom-
men, zusätzlich freiwillige Beiträge und 
Spenden zu leisten. 

§ 7  
Rechnungsprüfung 

Die Rechnung des abgelaufenen Geschäfts-
jahres ist von jeweils zwei Rechnungsprü-
fern zu prüfen, die von der Mitgliederver-
sammlung gewählt werden. 

§ 8 
Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind Vorstand, Mitglie-
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derversammlung, Kuratorium, Beiräte und 
Arbeitsausschüsse. 

§ 9 
Der Vorstand 

(1) Der Vorstand führt den Verein gemäß 
seiner satzungsmäßigen Aufgaben, Rechte 
und Pflichten. Er führt die Geschäfte ehren-
amtlich. 

(2) Der geschäftsführende Vorstand be-
steht aus sechs Personen und zwar 

 dem Vorstandsvorsitzenden, 
 dem 1. stellvertretenden Vorsitzenden, 
 dem 2. stellvertretenden Vorsitzenden, 

 dem Medizinalvorstand, 
 dem Finanzvorstand und  
 dem Justitiar.  

Die Mitgliederversammlung kann bestimmen, 
dass der Gründungsvorstand abweichend 
von Satz 1 aus weniger Mitgliedern besteht.  

(3) Der Verein wird gerichtlich und au-
ßergerichtlich jeweils durch zwei Mitglieder 
des geschäftsführenden Vorstandes, darun-
ter dem Vorsitzenden oder einem der bei-
den stellvertretenden Vorsitzenden, vertre-
ten. 

(4) Der Finanzvorstand soll Steuerberater 
oder Wirtschaftsprüfer sein. Er führt die er-
forderlichen Finanzunterlagen. Der Medizinal-
vorstand soll über Erfahrungen als Facharzt 
für Kinder- und Jugendmedizin verfügen. 

(5) Der Gründungsvorstand bleibt auf die 
Dauer von einem Jahr im Amt. Danach er-
folgt die Wahl des geschäftsführenden und 
des Gesamtvorstandes jeweils durch die 

Mitgliederversammlung in geheimer Wahl 
auf die Dauer von zwei Jahren. Auf eine 
geheime Wahl kann verzichtet werden, wenn 
einem solchen Antrag keines der anwesen-
den Vereinsmitglieder widerspricht. Der 
Vorstand bleibt auch nach Ablauf seiner 
Amtszeit solange im Amt, bis ein neuer 
Vorstand gewählt wird.  

(6) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ab-
lauf seiner Amtszeit aus, so kann der Vor-
stand bis zum Ablauf der Amtszeit des Vor-
standes ein Vereinsmitglied in den Vorstand 
berufen oder die vakante Position mit einem 
aktuellen Vorstandsmitglied besetzen (Dop-
pelamt). 

(7) Der geschäftsführende Vorstand kann 
weitere Vorstandsmitglieder berufen (Koopta-
tion), ohne dass diese den Verein rechtsge-
schäftlich nach außen vertreten. Sie gehören 
dem Gesamtvorstand an. Mit der nächsten 
Vorstandswahl durch die Mitgliederversamm-
lung stellen sich die Kooptierten der Gesamt-
vorstandswahl, andernfalls sie aus dem Vor-
stand ausscheiden und nur in begründeten 
Ausnahmen wieder kooptiert werden dürfen. 

(8) Die Beiratsvorsitzenden sind geborene 
Mitglieder des Gesamtvorstandes. 

(9) Vorstandssitzungen werden vom Vor-
sitzenden oder einem der beiden Stellver-
treter mit angemessener Frist unter Mittei-
lung der Tagesordnung einberufen. Die 
Entscheidungen des Vorstandes werden mit 
der Mehrheit der anwesenden Stimmen ge-
troffen. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des Vorsitzenden. In dringenden 
Fällen können Vorsitzender, ein Stellvertreter 
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und der Finanzvorstand gemeinsam vorab ent-
scheiden. Ein schriftliches Umlaufverfahren ist 
nur zulässig, wenn kein Vorstandsmitglied wi-
derspricht oder mit Nein stimmt. 

(10) Werden Vorstandsbeschlüsse durch 
den Finanzvorstand, den Justitiar oder den 
Medizinalvorstand beanstandet, so bedarf 
der Beschluss des Vorstandes der 2/3-
Mehrheit seiner Mitglieder. Zuvor ist der 
entsprechende Fachvorstand zu hören. 

(11) Zu den Sitzungen des Vorstandes ist 
der Vorsitzende des Kuratoriums einzula-
den; an den Vorstandssitzungen können 
der Vorsitzende des Kuratoriums oder sein 
Stellvertreter teilnehmen. Sie haben das 
Recht, Anträge zu stellen und beratend an 
den Sitzungen teilzunehmen, jedoch kein 
Stimmrecht. 

§ 10 
Beirat, Arbeitsausschüsse 

(1) Der Vorstand kann zur Erfüllung länger-
fristiger Vereinsaufgaben einen Beirat sowie 
für die Durchführung kurzfristiger Einzelauf-
gaben Arbeitsausschüsse berufen. 

(2) Beirat und Arbeitsausschüsse haben 
beratende Funktion und sollen dem Vor-
stand ermöglichen, sich bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben der Kompetenz besonderer 
Persönlichkeiten zu bedienen. 

(3) Jeder Beirat wählt aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und in der Regel zwei Stellvertre-
ter. Der Vorsitzende hat die Aufgabe, den Ver-
einsvorstand über die Tätigkeit des Beirates 
regelmäßig sowie bei Anlass („ad hoc“) zu in-
formieren. Der Vorsitzende ist gleichzeitig ge-

borenes Mitglied des Gesamtvorstandes. Der 
Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(4) Dem Beirat und den Arbeitsausschüssen 
können auch Nichtmitglieder angehören; 
dies gilt insbesondere für Vertreter von 
Selbsthilfegruppen und Initiativen betroffe-
ner Eltern. 

§ 11  
Kuratorium 

(1) Das Kuratorium besteht aus ehrenamt-
lich tätigen Mitgliedern. Es soll sich in aus-
gewogenem Verhältnis aus Vertretern von 
Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und ande-
ren Gebieten des öffentlichen Lebens zu-
sammensetzen. 

(2) Seine ersten Mitglieder werden von 
der Mitgliederversammlung für die Dauer 
von drei Jahren vom Tag der Berufung an 
gerechnet, berufen. Weitere Mitglieder 
beruft der Vorstandsvorsitzende im Ein-
vernehmen mit dem Kuratoriumsvorsitzen-
den. Eine erneute Berufung ist möglich. 

(3) Der Vorstand bestimmt die jeweilige 
Anzahl der Kuratoriumsmitglieder. Das Kura-
torium wählt auf Vorschlag des Vorstands-
vorsitzenden aus seiner Mitte einen Vorsit-
zenden und dessen Stellvertreter. Der erste 
Kuratoriumsvorsitzende wird abweichend von 
dieser Regelung von der Mitgliederversamm-
lung gewählt. 

(4) Das Kuratorium hat die Aufgabe, den 
Vorstand zu beraten und ihm Vorschläge 
für die Geschäftsführung zu machen. Es 
unterrichtet sich durch die Entgegennah-
me regelmäßiger, mindestens jährlicher 
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Berichte des Vorstandes über die Angele-
genheiten des Vereines. Seine Mitglieder 
können jederzeit vom Vorstand Auskunft 
über die Angelegenheiten des Vereines ver-
langen. 

(5) Mindestens zweimal jährlich soll eine 
Sitzung des Kuratoriums stattfinden. Das 
Kuratorium wird hierzu vom Vorsitzenden 
oder vom stellvertretenden Vorsitzenden 
schriftlich, fernmündlich oder telegrafisch 
mit einer Frist von mindestens drei Wo-
chen einberufen. Das Kuratorium muss 
einberufen werden, wenn mindestens drei 
seiner Mitglieder dies schriftlich vom Vorsit-
zenden verlangen. Wird diesem Verlangen 
innerhalb einer Frist von drei Wochen nicht 
entsprochen, sind die Kuratoriumsmitglie-
der, welche  die Einberufung verlangt ha-
ben, berechtigt, selbst das Kuratorium ein-
zuberufen. 

(6) Zu den Sitzungen des Kuratoriums ha-
ben alle Vorstandsmitglieder Zutritt und das 
Recht, an der Diskussion teilzunehmen. Ein 
Stimmrecht steht ihnen nicht zu. Alle Vor-
standsmitglieder sind von den Sitzungen des 
Kuratoriums zu verständigen. 

(7) Sitzungen des Kuratoriums werden von 
dessen Vorsitzenden oder bei dessen Ver-
hinderung vom stellvertretenden Vorsitzen-
den geleitet. Sind beide verhindert, wählt 
das Kuratorium aus seiner Mitte einen Ver-
sammlungsleiter. 

(8) Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn 
mindestens drei seiner Mitglieder anwesend 
sind. Eine Vertretung der Kuratoriumsmit-
glieder durch Bevollmächtigte ist zulässig. 

(9) Bei der Beschlussfassung entscheidet 
die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  
Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. 

(10) Für die Kuratoriumsmitglieder sind 
Ergebnisprotokolle zu erstellen. Jedes Mit-
glied des Kuratoriums und des Vorstandes 
erhält eine Kopie der Protokolle. Die Origi-
nale werden beim Vorstand verwahrt. 

 

§ 12  
Mitgliederversammlung 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung 
findet einmal im Jahr statt. Sie wird vom 
Vorsitzenden des Vorstandes oder von ei-
nem seiner Stellvertreter mit einer Frist von 
zwei Wochen mittels einfachem Brief unter 
Angabe der Tagesordnung einberufen. Die 
Frist beginnt am 3. Tage der Aufgabe des 
Briefes zur Post zu laufen. Auf den tatsäch-
lichen Zugang der Einladung bei allen Ver-
einsmitgliedern kommt es nicht an. 

(2) Eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung ist auf Verlangen eines Drittels der 
Mitglieder einzuberufen. 

(3) Die Mitgliederversammlung ist insbe-
sondere zuständig für die Entgegennahme 
des Jahresberichtes und Entlastung des 
Vorstandes, sowie 

a) Wahl und Abberufung der Mitglieder 
des Vorstandes, 

b) die Wahl der Rechnungsprüfer, 

c) Beschlussfassung über Satzungs-
änderung und über Auflösung des Ver-
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eines, 

d) Festlegung der Höhe des Jahresbeitra-
ges. 

(4) Die Mitgliederversammlung wird vom 
Vorsitzenden des Vorstandes oder einem 
der beiden Stellvertreter geleitet. Der Ver-
sammlungsleiter stellt zu Beginn der Mitglie-
derversammlung durch Mehrheitsbeschluss 
die Tagesordnung fest. Durch diese Fest-
stellung kann die Tagesordnung geändert 
und Tagesordnungspunkte abgesetzt wer-
den. Gegenstände, die nicht auf der festge-
stellten Tagesordnung stehen, können nicht 
verhandelt werden, wenn zehn vom Hun-
dert der anwesenden Vereinsmitglieder 
widersprechen. In der Mitgliederversamm-
lung hat jedes Mitglied eine Stimme. Die 
Ausübung des Stimmrechtes kann auf Dritte 
nicht übertragen werden. 

(5) Der Versammlungsleiter bestimmt die 
Art der Abstimmung. Sie muss schriftlich 
durchgeführt werden, wenn ein Drittel der 
erschienenen Mitglieder dies beantragt. 

(6) Die Mitgliederversammlung fasst Be-
schlüsse mit einfacher Mehrheit der abgege-
benen Stimmen. 

(7) Eine Änderung des Vereinszwecks und 
die Auflösung des Vereins kann nur mit Zu-
stimmung von 4/5 aller Mitglieder beschlos-
sen werden. 

(8) Eine Änderung der Satzung bedarf der 
Zustimmung von ¾ der erschienenen Mit-
glieder. Beanstandet der Vorstandsvorsitzen-
de oder der Justitiar einen Antrag auf Sat-
zungsänderung in der Mitgliederversamm-

lung, so bedarf die Satzungsänderung der 
Mehrheit von 2/3 der Mitglieder des Ver-
eins. Vor der Abstimmung ist dem Bean-
standenden das Wort zur Begründung der 
Beanstandung zu erteilen. 

(9) Über die Mitgliederversammlung ist eine 
vom Vorsitzenden oder einem der beiden 
Stellvertreter und von dem von der Ver-
sammlung gewählten Protokollführer zu 
unterzeichnende Niederschrift aufzuneh-
men.  

§ 13  
Auflösung 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins 
oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks 
fällt das Vermögen des Vereins an den Frei-
staat Sachsen und die Stadt Dresden zu glei-
chen Teilen, die es zugunsten von Kindern in 
Kinderheimen in Dresden, die in öffentlicher 
oder gemeinnütziger Trägerschaft stehen, 
zu ausschließlich gemeinnützigen Zwecken 
zu verwenden haben. 


